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UNTERNEHMER

FERIENIMMOBILIEN: GEWERBESTEUERLICHE 
HINZURECHNUNG

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer muss der steuerliche 
Gewinn des Gewerbebetriebs zunächst um verschiedene ge-
werbesteuerliche Hinzurechnungen erhöht und um gewer-
besteuerliche Kürzungen vermindert werden, so dass sich 
am Ende der Gewerbeertrag ergibt - die maßgebliche Rechen- 

größe für die weitere Gewerbesteuerermittlung. Hinzuzurechnen 
ist beispielsweise ein Teil der Miet- und Pachtzinsen, die ein 
Gewerbetreibender für die Benutzung von fremden unbeweg- 
lichen Wirtschaftsgütern (z.B. Gebäuden) zahlt.

Hinweis: Über diese Hinzurechnungsregel will der Gesetz-
geber Nutzer fremder Wirtschaftsgüter mit selbstnutzenden 
Eigentümern vergleichbarer Wirtschaftsgüter gleichstellen.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass auch sol-
che Aufwendungen als Mieten hinzuzurechnen sein können, die 
ein Ferienimmobilienanbieter tätigt, damit ihm die Immobilien- 
eigentümer die Ferienunterkünfte zur Vermietung an Reisende 
überlassen. Geklagt hatte ein Anbieter, der mit seinen Reisekun-
den in eigenem Namen und für eigene Rechnung Ferienhaus- 
und Ferienwohnungsverträge abgeschlossen hatte - und zwar zu 
einem Gesamtpreis, in dem der zu zahlende Preis an den jewei-
ligen Immobilieneigentümer und ein Aufschlag (Marge) für den 
Anbieter enthalten waren. Das Finanzamt kam nach einer Außen-
prüfung zu dem Ergebnis, dass es sich bei den vom Anbieter an 
die Eigentümer gezahlten Entgelten um Mieten handelte, die dem 
Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen sind.

Der BFH bestätigte die Hinzurechnung und erklärte, dass eine 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen einen Nut-
zungsvertrag voraussetzt, der nach seinem wesentlichen 
rechtlichen Gehalt ein bürgerlich-rechtliches Mietverhält-
nis ist. Dies war nach Gerichtsmeinung vorliegend der Fall, da 
die Hauptleistungspflicht der Eigentümer in der Gebrauchsüber-
lassung der Ferienimmobilien und die Hauptleistungspflicht des 
Anbieters wiederum in der Zahlung eines Mietzinses bestanden 
hatte. Zwar kann ein Ferienimmobilienanbieter auch bloß als 
Vermittler zwischen den Eigentümern und den Reisenden tätig 
werden. Der Anbieter im vorliegenden Fall war jedoch kein blo-
ßer Vermittler, da er eine Vielzahl von Objekten im eigenen Na-
men angeboten hatte, ohne auf den jeweiligen Eigentümer des 
Ferienobjekts hinzuweisen. Zudem hatte der Anbieter gegen die  
Ferienimmobilienanbieter keine Provisionsansprüche, sondern 
musste den Eigentümern vielmehr ein Entgelt für die Überlas-
sung der Objekte zahlen.

AUFARBEITUNG: DIFFERENZBESTEUERUNG 
AUCH BEI UPCYCLING?

©
 S

ab
im

m
 - 

Fo
to

lia
.c

om
©

 S
ab

im
m

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hatte sich mit der 
Frage zu beschäftigen, ob die Differenzbesteuerung auch dann 
anwendbar ist, wenn ein Gebrauchtgegenstand nicht nur auf-
gearbeitet, sondern zugleich zum Zweck seiner zeitgemäßen 
Nutzung um ein Neuteil ergänzt wird. Im Urteilsfall hatte die 
Klägerin antike Waschkommoden aus privater Hand angekauft, 
restauriert und zusammen mit einem individuell angepassten 

Waschbeckenaufsatzteil nebst Armatur wiederverkauft. Das Fi-
nanzamt versagte die Anwendung der Differenzbesteuerung, da 
im Ergebnis ein neuer Verkaufsgegenstand hergestellt worden 
sei. Die Klägerin vertrat hingegen die Auffassung, dass die Funk-
tion des Objekts als Waschkommode unverändert geblieben sei. 
Das Neuteil spiele bei der Gesamtwürdigung der Restaurierungs-
arbeiten und auch hinsichtlich des Kaufmotivs der Kunden nur 
eine untergeordnete Rolle.

Das FG gab der Klägerin recht und bezog sich dabei insbeson-
dere auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sowie des 
Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2017. Die erforderli-
che Identität zwischen Ankaufs- und Verkaufsobjekt sei mit Blick 
auf den Normzweck der Differenzbesteuerung (Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen und Doppelbesteuerungen bei der 
Wiedereinführung von Gebrauchtgegenständen in den Wirt-
schaftskreislauf) nicht zu eng auszulegen. Daher sei die Diffe-
renzbesteuerung nicht allein auf Recyclingfälle beschränkt. 
Sie könne auch in den Fällen der Verbindung eines aufgearbeite-
ten Gebrauchtgegenstands mit einem Neuteil (Upcycling) zur An-
wendung kommen. Voraussetzung sei, dass der aufgearbeitete 
Gebrauchtgegenstand dem Wiederverkaufsobjekt sein Gepräge 
gebe und aus Verbrauchersicht das entscheidende Kaufmotiv 
darstelle.

ÄRZTE UND HEILBERUFE

POOL-ARZT IM NOTDIENST IST 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGT

Ein Zahnarzt, der als sog. Pool-Arzt im Notdienst tätig ist, geht 
nicht deshalb automatisch einer selbständigen Tätigkeit nach, 
weil er mit dieser Tätigkeit an der vertragszahnärztlichen Ver- 
sorgung teilnimmt. Dies geht aus einem neuen Urteil des 
Bundessozialgerichts (BSG) hervor. Maßgebend sind nach  
Gerichtsmeinung vielmehr die konkreten Umstände des Einzel-
falls. Das Urteil führte zu einem Prozesserfolg für den klagen-
den Zahnarzt, der seine Tätigkeit als versicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis eingestuft wissen wollte, damit die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung für ihn Sozialversicherungs-
beiträge (nach-)zahlt.

Der Zahnarzt hatte seine Praxis im Jahr 2017 verkauft und war 
nicht mehr zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen. In 
den Folgejahren übernahm er aber immer wieder Notdienste, die 
von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisiert worden 
waren. Die Vereinigung betrieb ein Notdienstzentrum, in dem sie 
personelle und sächliche Mittel zur Verfügung stellte. Der Zahn-
arzt rechnete seine Leistungen nicht individuell je Patient ab, 
sondern erhielt ein festes Stundenhonorar. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund sah den Kläger wegen seiner Teilnahme 
am vertragszahnärztlichen Notdienst als selbständig tätig an, so 
dass sie keine Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung annahm.
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Das BSG ging jedoch von einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis aus und verwies auf die Eingliederung 
des Zahnarztes in die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
organisierten Abläufe. Der Arzt hatte auf diese Abläufe keinen 
entscheidenden, erst recht keinen unternehmerischen Einfluss. 
Vielmehr hatte er eine von dritter Seite organisierte Struktur vor-
gefunden, in die er sich fremdbestimmt einfügte.

Auch war er unabhängig von konkreten Behandlungen stunden-
weise bezahlt worden und verfügte nicht über eine Abrechnungs-
befugnis, die für das Vertragszahnarztrecht eigentlich typisch ist. 
Dass der Arzt bei der konkreten medizinischen Behandlung frei 
und eigenverantwortlich handeln konnte, fiel für das BSG nicht 
entscheidend ins Gewicht. Im Ergebnis unterlag der Zahnarzt mit 
seiner Notdiensttätigkeit daher der Versicherungspflicht.

BMF-SCHREIBEN: UMSATZSTEUERBEFREIUNG 
FÜR LABORLEISTUNGEN

Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur Umsatz-
steuerbefreiung von Laborleistungen herausgegeben. Es re-
agiert damit auf die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) und hat in diesem Zusammenhang den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.

Bereits im Jahr 2017 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
den, dass medizinische Analysen, die von einem in privatrechtli-
cher Form organisierten Labor außerhalb der Praxisräume des 
praktischen Arztes durchgeführt werden, der sie angeordnet hat, 
nach § 4 Nr. 14 Buchst. b Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerfrei 
sein können, nicht aber auch nach Buchstabe a dieser Vorschrift. 
Nach einem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2019 gilt diese Recht-
sprechung des BFH jedoch zwischenzeitlich als überholt.

Laut EuGH können medizinische Analysen eines Facharztes 
für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik nicht nur 
nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG, sondern auch nach § 4 Nr. 14 
Buchst.  a Satz  1  UStG steuerfrei sein. Das Bestehen eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen Behandelndem und Patient 
sei keine Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer Tätig-
keit im Rahmen einer Heilbehandlung nach § 4 Nr. 14 Buchst. a 
Satz 1 UStG. Noch in 2019 schloss sich der BFH dieser EuGH-
Rechtsprechung an.

Die Grundsätze des BFH-Urteils aus dem Jahr 2019 sind auf 
Umsätze in allen offenen Fällen anzuwenden. Für Umsätze, 
die bis zum 31.12.2023 erbracht werden, beanstandet es die Fi-
nanzverwaltung nicht, wenn der Unternehmer seine Leistungen 
abweichend von den oben genannten Ausführungen als um-
satzsteuerpflichtig behandelt bzw. behandelt hat, sofern die Vo- 
raussetzungen für die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. b 
Satz 2 Doppelbuchst. bb oder cc UStG nicht vorgelegen haben 
bzw. nicht vorliegen.

Hinweis: Die Grundsätze der Entscheidung des BFH aus 
dem Jahr 2017 sind, soweit die darin vertretene Rechtsauf-
fassung durch das BFH-Urteil aus dem Jahr 2019 geändert 
wurde, nicht anzuwenden.

ARBEITGEBER UND 
ARBEITNEHMER

DIENSTWAGEN: WECHSEL DER BERECHNUNGS- 
METHODE KANN STEUERN SPAREN
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Immer zu Jahresbeginn können Arbeitnehmer mit Dienstwagen 
entscheiden, wie der geldwerte Vorteil für die private Nutzung 
berechnet werden soll - pauschal oder anhand der tatsächlichen 
Nutzung. Im Nachhinein können Sie die gewählte Berechnungs-
art auch noch in Ihrer Einkommensteuererklärung des betref-
fenden Jahres ändern. Dieser Schritt lohnt häufig, wenn man 
beispielsweise aufgrund von wenigen aufgezeichneten Privat-
fahrten steuerlich doch besser mit dem Fahrtenbuch als mit der 
Pauschalberechnung fährt. Wer von der pauschalen auf die 
tatsächliche Nutzung wechseln will, muss ein Fahrtenbuch mit lü-
ckenloser und ganzjähriger Dokumentation aller Fahrten führen.

Ein Dienstwagen, der auch privat genutzt werden darf, gilt steu-
errechtlich als geldwerter Vorteil. Die Höhe des Vorteils darf pau-
schal nach der 1-%-Methode ermittelt werden, sofern der Wagen 
zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. In diesem Fall müs-
sen Arbeitnehmer jeden Monat pauschal 1  % des Neuwagen-
Bruttolistenpreises lohnversteuern (0,25 % bei Elektroautos bis 
60.000 €). Hinzu kommen 0,03 % für jeden Entfernungskilome-
ter zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder - falls die 
erste Tätigkeitsstätte nur gelegentlich aufgesucht wird - 0,002 % 
für jeden Entfernungskilometer multipliziert mit der Anzahl der 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Diese pauschale Vorteilser-
mittlung erfordert keine Einzelaufzeichnungen der tatsächlich 
unternommenen Fahrten. Alternativ können Arbeitnehmer den 
geldwerten Vorteil anhand eines Fahrtenbuchs ermitteln. Das ist 
zumeist sinnvoll, wenn das Fahrzeug privat wenig gefahren wird, 
der Arbeitnehmer aber aus beruflichen Gründen sehr viel damit 
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unterwegs ist. Im Fahrtenbuch müssen alle Fahrten notiert wer-
den, sowohl die beruflichen als auch die privaten. Für die privaten 
Fahrten muss dann anteilig Einkommensteuer gezahlt werden.

Hinweis: Das Fahrtenbuch lohnt sich besonders, wenn die 
Gesamtkosten für den Dienstwagen gering ausfallen. Wenn 
beispielsweise das Auto bereits abgeschrieben wurde oder 
ein Gebrauchtwagen ist, sollte aus steuerlichen Gründen un-
terjährig unbedingt ein Fahrtenbuch geführt werden.

WEGEN HOMEOFFICE: UMZUGSKOSTEN 
KÖNNEN ABSETZBAR SEIN

Keine Lust mehr auf Homeoffice am Küchentisch? Viele Be-
rufstätige mit kleinen Wohnungen haben während der Corona-
Pandemie gemerkt, dass sie durch die Arbeit von zu Hause 
aus plötzlich einen erheblich höheren Platzbedarf haben. So 
auch ein Ehepaar aus Hamburg, das eine Wohnung von 65 qm 
bewohnte und während der Corona-Pandemie (und danach) im 
Homeoffice arbeitete. Da sich die beengten Platzverhältnisse 
und die fehlenden Arbeitszimmer als problematisch erwiesen, 
zog das Ehepaar im Juli 2020 in eine rund 110 qm große Woh-
nung mit zwei Arbeitszimmern unweit der bisherigen Wohnung. 
Die Umzugskosten setzte das Ehepaar als Werbungskosten in 
seiner Einkommensteuererklärung an. Das Finanzamt lehnte ab 
und verwies auf den bislang geltenden Grundsatz, wonach Um-
züge nur als beruflich bedingt anerkannt werden können, wenn 
sich die Arbeitswege deutlich - um mindestens eine Stunde - ver-
kürzen.

Das Finanzgericht Hamburg gestand den Eheleuten nun jedoch 
den Werbungskostenabzug zu und verwies auf die neue mobile 
Arbeitswelt. Nach Meinung der Finanzrichter hat der Umzug zu 
einer wesentlichen Verbesserung und Erleichterung der Arbeits-
bedingungen geführt und war damit beruflich veranlasst. Die Ein-
richtung von zwei Arbeitszimmern war erforderlich, um die jewei-
ligen Tätigkeiten ausüben zu können. Darin lag der Grund für den 
Umzug - auf einen erhöhten Wohnkomfort war es den Eheleuten 
hingegen nicht angekommen.

Hinweis: Gegen das Urteil ist eine Revision beim Bundes-
finanzhof (BFH) anhängig, so dass zunächst die höchstrich-
terliche Klärung abzuwarten bleibt. Wer Umzugskosten in 
einem gleichgelagerten Fall getragen hat, sollte diese zu-
nächst in seiner Einkommensteuererklärung als Werbungs-
kosten abrechnen. Sollte das Finanzamt den Kostenabzug 
ablehnen, kann Einspruch eingelegt und unter Verweis auf 
den anhängigen BFH-Prozess ein Ruhen des Verfahrens er-
wirkt werden. So lässt sich später im eigenen Fall von einem 
positiven Richterspruch profitieren.

KAPITALANLEGER

STEUEREINBEHALT LÄSST SICH MIT 
NV-BESCHEINIGUNG VERMEIDEN
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Sparer können sich freuen, denn die lange Zeit von Null- und 
Negativzinsen ist endlich vorüber. Tagesgeld-, Festgeld- und 
Sparbriefanlagen werfen wieder Renditen ab. Wenn Kapitalan-
leger mit ihrem zu versteuernden Einkommen unter dem Grund-
freibetrag liegen (2023: 10.908 € für Ledige oder doppelt so viel 
bei Verheirateten), sollten sie prüfen, ob sie sich beim Finanz-
amt eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-
Bescheinigung) ausstellen lassen können. Diese befreit vom 
Steuerabzug auf Kapitalerträge und führt dazu, dass bei Banken 
keine Freistellungsaufträge mehr gestellt werden müssen. Für 
den Kapitalanleger bringt dieser Schritt sofort 25 % bis 28 % hö-
here Geldeingänge. Die Bescheinigung gilt für bis zu drei Jahre.

Die NV-Bescheinigung ist für alle interessant, die vergleichswei-
se hohe Kapitalerträge erwirtschaften und deren Gesamteinkom-
men gleichzeitig niedrig ausfällt. Sie kann daher insbesondere für 
Geringverdiener, Minijobber, Studierende und Rentner relevant 
sein. Auch für minderjährige Kinder kann sie sich als nützlich 
herausstellen, denn auch Geldanlagen der Kinder fallen ohne 
NV-Bescheinigung unter den Kapitalertragsteuereinbehalt. Ins-
besondere „Bankenspringer“, die häufig Geschäfte mit wechseln-
den Banken machen, um stets den besten Zinssatz zu ergattern, 
können von der NV-Bescheinigung profitieren, denn sie müssen 
ihren Freistellungsauftrag nicht mehr jedes Mal neu zwischen 
den Banken aufteilen. Weiterhin unterbleibt der Steuereinbehalt 
dank NV-Bescheinigung auch für Kapitalerträge oberhalb des 
Sparerfreibetrags (1.000 € bei Ledigen oder 2.000 € bei Verhei-
rateten). Die Kapitalerträge kommen also vollumfänglich „brutto 
für netto“ beim Anleger an.

Hinweis: Die NV-Bescheinigung wird beim Wohnsitzfinanz-
amt mit einem Vordruck beantragt, in dem alle Einkünf-
te vollständig angegeben werden müssen. Sie entbindet 
von der Abgabe einer Einkommensteuererklärung für die  
betreffenden Jahre. Jede Bank, Fondsgesellschaft oder Bau-
sparkasse, bei der Gewinne erzielt werden, benötigt die NV- 
Bescheinigung im Original.
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ALLE STEUERZAHLER

KOSTEN FÜR PFLEGEWOHNGEMEINSCHAFT 
SIND ABZIEHBAR

Kosten für die eigene Pflege sind im Regelfall als allgemeine 
außergewöhnliche Belastungen abziehbar, da diese Kosten 
zwangsläufig entstehen und andere vergleichbare Steuerzah-
ler sie nicht zu tragen haben. Insbesondere die krankheitsbe-
dingte Unterbringung in einem Alten- oder Pflegeheim kann als  
außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht wer-
den. Erhaltene Leistungen (z. B. aus der Pflegeversicherung) 
müssen aber gegengerechnet werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass auch 
die Kosten für eine Pflegewohngemeinschaft absetzbar sind, 
in der Senioren selbstverantwortet leben. Im verhandelten Fall 
war ein schwerbehinderter und pflegebedürftiger Senior (Grad 
der Behinderung  100, Pflegegrad  4) gemeinsam mit anderen 
pflegebedürftigen Menschen in einer Pflegewohngemeinschaft 
untergebracht, die dem Wohn- und Teilhabegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterfiel. Dort wurde er rund um die Uhr von 
einem ambulanten Pflegedienst und Ergänzungskräften betreut, 
gepflegt und hauswirtschaftlich versorgt.

Die Kosten für Kost und Logis machte er als außergewöhnliche 
Belastungen in seiner Einkommensteuererklärung geltend. Das 
Finanzamt setzte hier jedoch den Rotstift an, da die Aufwendun-
gen nach dessen Ansicht nur bei einer vollstationären Heimunter-
bringung abzugsfähig wären.

Der BFH erkannte die Kosten jedoch als außergewöhnliche Be-
lastung an und stellte klar, dass Aufwendungen für die krankheits- 
oder pflegebedingte Unterbringung in einer dafür vorgesehenen 
Einrichtung grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig sind. Dies gilt nicht nur für die Unterbringung in ei-
nem Heim, sondern auch für die Unterbringung in einer Pflege-
wohngemeinschaft, die dem jeweiligen Landesrecht unterfällt. 
Ausschlaggebend ist allein, dass die Pflegewohngemeinschaft 
- ebenso wie das Heim - vor allem dem Zweck dient, ältere oder 
pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung 
aufzunehmen und ihnen Wohnraum zu überlassen, in welchem 
die notwendigen Betreuungs-, Pflege- und Versorgungsleistun-
gen erbracht werden.

Die steuerliche Abzugsfähigkeit der Unterbringungskosten 
setzt nach Gerichtsmeinung nicht voraus, dass dem Steuerzah-
ler - wie bei der vollstationären Heimunterbringung - Wohnraum 
und Betreuungsleistungen „aus einer Hand“ zur Verfügung ge-
stellt werden. Es genügt vielmehr, wenn die gepflegte Person in 
der Pflegewohngemeinschaft gemeinschaftlich organisierte Be-
treuungs-, Pflege- und Versorgungsleistungen von einem oder 
mehreren externen (ambulanten) Leistungsanbietern bezieht.

Hinweis: Krankheits- oder pflegebedingt anfallende Kosten 
sind allerdings nur insoweit abzugsfähig, wie sie zusätzlich 
zu den Kosten der normalen Lebensführung anfallen. Des-
halb waren die Unterbringungskosten im Urteilsfall noch um 
eine sogenannte Haushaltsersparnis des Seniors zu kürzen. 
Deren Höhe bestimmte der BFH im Wege der Schätzung 
nach dem steuerlich abziehbaren Höchstbetrag, der für den 
Unterhalt unterhaltsbedürftiger Personen gilt - im Streitjahr 
lag dieser bei 8.652 €.

RUHESTANDSBEAMTE: WERBUNGSKOSTEN- 
ABZUG FÜR GEWERKSCHAFTSTÄTIGKEIT

Rentnern und Pensionären steht alljährlich ein Werbungskos-
ten-Pauschbetrag von 102  € zu, der im Normalfall in ihrem 
Steuerbescheid abgezogen wird, da zumeist keine höheren 
Werbungskosten angefallen sind. Zu den wenigen absetzbaren  
Kosten gehören bei Ruheständlern beispielsweise Kontofüh-
rungsgebühren (pauschal 16  €), Beiträge zu Berufsverbänden 
und Gewerkschaften sowie Steuerberaterkosten, die anteilig auf 
die Erklärung des Ruhegehalts entfallen.

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) dürfen 
Ruhestandsbeamte auch die Kosten für eine fortgeführte eh-
renamtliche Gewerkschaftstätigkeit als Werbungskosten 
bei ihren Versorgungsbezügen absetzen. Geklagt hatte eine 
pensionierte Landesbeamtin, die schon während ihrer aktiven 
Dienstzeit hauptamtlich für eine Gewerkschaft tätig war. Ab dem 
Ruhestandseintritt arbeitete sie für verschiedene Gremien der 
Gewerkschaft. Die Kosten dafür rechnete sie als Werbungskos-
ten ab.

Der BFH gab grünes Licht für den Kostenabzug und vertrat die 
Auffassung, dass die Aufwendungen in einem hinreichenden 
Veranlassungszusammenhang mit ihren Versorgungsbezügen 
standen, da die Gewerkschaftsarbeit auf die Verbesserung ihrer 
Einkünfte als Ruhestandsbeamtin abzielte. Gewerkschaften sind 
solidarische Interessenvertretungen, deren Zweck auf die Ver-
besserung der beruflichen Bedingungen ihrer Mitglieder gerichtet 
ist.

Der BFH verwies auf seine bisherige höchstrichterliche Recht-
sprechung, die bei Kosten der Gewerkschaftsarbeit eines noch 
berufstätigen Steuerzahlers einen objektiven Zusammenhang 
mit seiner Berufstätigkeit bejaht. Diese Grundsätze können nach 
Ansicht der Bundesrichter auch auf ehrenamtliche Gewerkschaft-
ler im Ruhestand übertragen werden, denn Gewerkschaften 
vertreten nicht nur die beruflichen Interessen von berufstätigen 
Arbeitnehmern und Beamten, sondern auch die Interessen von 
Pensionären.
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MOBILE BANKING: KONTOAUSZÜGE SOLLTEN 
REGELMÄSSIG GESICHERT WERDEN
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Bankgeschäfte werden heutzutage immer häufiger per Smart-
phone oder PC abgewickelt. Die Kontoauszüge werden von den 
Kreditinstituten zwar regelmäßig in die elektronischen Postfächer 
des Online-Bankings eingestellt, viele Bankkunden ersparen sich 
aber das Archivieren oder Ausdrucken - manchmal bewusst, oft 
auch eher unbewusst.

Der Effekt: Irgendwann lassen sich die digitalen Auszüge nicht 
mehr im Online-Banking-Portal abrufen und der Bankkunde steht 
erst einmal ohne Kontoauszug dar. Der Grund ist, dass die Ban-
ken die Kontoauszüge nur für eine begrenzte Zeit in den Kun-
denpostfächern zur Verfügung stellen. Je Institut variieren die 
Bereitstellungszeiten von 90 Tagen bis 365 Tage. Spätestens bei 
der Steuererklärung kann dies zum Problem werden, wenn das 
Finanzamt einen Zahlungsnachweis einfordert.

Privatpersonen sollten ihre Kontoauszüge mindestens sechs 
Jahre aufbewahren, besser noch zehn Jahre. Bankkunden 
sind daher gut beraten, wenn sie ihre Kontoauszüge monatlich  

ausdrucken. Wer sich den Ausdruck aus dem Online-Banking 
sparen möchte, sollte seine Kontoauszüge zumindest digital in ei-
nem Ordner speichern bzw. archivieren, so dass sie zur späteren 
Durchsicht, zum Ausdruck oder zum digitalen Versand zeitlich 
unbegrenzt zur Verfügung stehen. Auf Nummer sicher geht, wer 
die heruntergeladenen Dateien auf mehreren Speichermedien 
sichert (z.B. zusätzlich auf USB-Stick).

Hinweis: Zwar sind Banken nach dem Handelsgesetz-
buch verpflichtet, Dokumente für zehn Jahre zu archivieren. 
Möchte ein Kunde aber alte Kontoauszüge nachträglich aus-
gestellt haben, ist dieser Prozess nicht nur zeitaufwendig, 
sondern auch mit Gebühren verbunden - einzelne Kontoaus-
züge werden mit 4 € bis 15 € berechnet. Bankkunden sollten 
sich daher besser ihr eigenes Archiv anlegen.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

10.01.2024 (15.01.2024*)
•	 Umsatzsteuer

(Monats- und Vierteljahreszahler)

•	 Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monats- und Vierteljahreszahler)

29.01.2024
•	 Sozialversicherungsbeiträge

Januar 2024
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22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den  
behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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